
 
 
 

 

 

Beitrags- und Leistungsordnung der DGO e.V. 
 

(verabschiedet von der DGO-Mitgliederversammlung am 05.11.2025) 
 

 
Artikel 1 

 
Diese Beitrags- und Leistungsordnung regelt die  Beiträge und Leistungen für Firmenmitglieder, 
Institute und Persönliche Mitglieder in der Deutschen Gesellschaft für Galvano- und Oberflächen-
technik e.V. Der jeweilige Jahres-Mitgliedsbeitrag ist am Jahresanfang bzw. nach Beitritt und 
unmittelbar nach Erhalt der Beitragsrechnung fällig. Bei Beitritt im 2. Kalender-Halbjahr wird der 
hälftige Jahresbeitrag berechnet. 
Die Inhalte der Beitrags- und Leistungsordnung treten am Tag nach ihrer Verabschiedung in Kraft. 

 
Artikel 2 

 
Firmenmitglieder, Institute, Persönliche Mitglieder 

 

Firmenmitglieder sind Personen- oder Kapitalgesellschaften oder eingetragene Kaufleute. Die 
Beitragsklassifizierung erfolgt nach Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Galvano- und 
Oberflächentechnik  in folgenden Kategorien: 
 

➢  1-19 Beschäftigte 
➢ 20-49 Beschäftigte 
➢ 50-99 Beschäftigte 
➢ 100-249 Beschäftigte 
➢ ab 250 Beschäftigte 

 
Die Eingruppierung erfolgt nach Beitritt bzw. einmaliger Erhebung nach Verabschiedung einer neuen 
Beitrags- und Leistungsordnung und hat solange Bestand, bis vom Mitglied eine neue Mitteilung über 
Veränderungen der Beschäftigtenzahl erfolgt. 
 

Institute sind Forschungseinrichtungen oder Dienstleistungsgesellschaften in der Rechtsform 
öffentlicher Körperschaften, Personen- oder Kapitalgesellschaften oder eingetragener Kaufleute. 
Institute werden mit einem pauschalen Jahresbeitrag klassifiziert. 
 

Alle natürlichen Personen werden als Persönliches Mitglied klassifiziert. Eine Differenzierung in 
Rentner, Auszubildende, Schüler und Studierenden  ist möglich und wird in der Beitragsordnung mit 
einem ermäßigten Beitrag dargestellt.  

 
Artikel 3 

 
Vorstandsermächtigung 

 
Der Vorstand ist berechtigt,  von den Inhalten dieser Beitrags- und Leistungsordnung, insbesondere 
hinsichtlich der Beitragshöhe, in begründeten Ausnahmefällen abzuweichen. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Artikel 4 

 
Leistungen 

 
Die Deutsche Gesellschaft für Galvano- und Oberflächentechnik e.V. erbringt  nachfolgende 
Leistungen: 
  

 Leistungsübersicht der DGO e. V. PM* FM** 

1. Vermehrung, Vertiefung und Verbreitung der Kenntnisse auf den Gebie-
ten der Galvano- und Oberflächentechnik  

x x 

2. Interessenvertretung im Bereich technisch-wissenschaftlicher Themen, 
vorwettbewerblicher Forschung und Entwicklung und technisch-
wissenschaftlicher Projektinitiierung und Zusammenarbeit mit den dafür 
zuständigen Institutionen auf dem Gebiet der Forschung, national und 
international 

 x 

3.  Beratung und Service für die Antragstellung öffentlich geförderter 
Forschungsvorhaben (IGF, ZIM) 

 x 

4. Nutzung der DLR-Mitgliedschaft zur Initiierung, Einreichung und 
Begleitung öffentlich geförderter Forschungsprojekte 

 x 

5. Plattform zur Vermittlung industrieller Konsortialprojekte  x 

6. Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen und nationalen sowie 
europäischen Organisationen 

 x 

7. Benennung von Sachverständigen und neutraler Technologievergleich  x 

8. Unterstützung der Mitgliedsfirmen bei branchenbezogener Aus- und 
Weiterbildung 

 x 

9. Interessenvertretung im Bereich der Aus- und Weiterbildung x x 

10. Frühzeitige Information zu technischen Neuerungen und Entwicklungen 
auf dem Gebiet der Galvano- und der Oberflächentechnik (Technologie-
Monitoring) 

x x 

11. Veröffentlichung von Informations-, Arbeits- und Prüfblättern zu 
relevanten technischen Branchenthemen 

x x 

12. Durchführung  von Vortrags- und Diskussionstagungen, Fach- und 
Meisterlehrgängen 

x x 

13. Veröffentlichung von Berichten über durchgeführte Tagungen und 
sonstige Veranstaltungen 

x x 

14. Sonderkonditionen bei Teilnahme an DGO-Tagungen und  
Veranstaltungen 

x x 

15. Zugang zum Expertennetzwerk:  

• kostenfreie Teilnahme an Veranstaltungen der DGO-
Bezirksgruppen  

• Möglichkeit zur Initiierung neuer Fachgremien und zur aktiven 
Mitarbeit in den bestehenden Fachausschüssen und Arbeits-
kreisen der DGO 

x x 

 

 

 



 
 
 

 

 

16. Pflege persönlicher Kontakte und des fachlichen Gedankenaustausches 
unter den Mitgliedern (in Fachausschüssen, Arbeitskreisen und 
Bezirksgruppen) 

x x 

17. Bezug der Verbandszeitung ZVO Report, fünfmal p.a. x x 

18. Regelmäßige Zustellung des DGO-Mitglieder-Newsletters x x 
 
*   PM =  Persönliches Mitglied 
** FM =  Firmenmitglieder und Institute 

  
Artikel 5 

 
Jahresbeiträge 

 
Die Jahresbeiträge für Firmenmitglieder*, Institute und Persönliche Mitglieder ergeben sich aus  
der nachfolgenden Beitragstabelle: 

 

Beitragsstaffel Beschäftigte Jahresbeitrag in € 

Firmenmitglieder   

(1) 1 – 19 750 

(2) 20 – 49 1.200 

(3) 50 – 99 1.500 

(4) 100 – 249 2.000 

(5) ab 250 2.500 

Institute   

(6) pauschal 1.500 

Persönliche Mitglieder   

(7) reguläres Mitglied 125 

(8) ermäßigtes Mitglied  
 

(Rentner sowie Schüler, Studierende 
und Auszubildende  

ab dem 28. Geburtstag) 

50 

 

(9) Nachwuchsmitglied 
  

(alle Personen bis zum 28. Geburtstag) 

kostenfrei 

 

* maßgeblich ist die Anzahl der Beschäftigten ausschließlich im Bereich Galvano- und 
Oberflächentechnik 


